Kooperationsvertrag
Zwischen dem
Institut für Betriebsorganisation und 

Informations-Technik gGmbH Erfurt
Friedrich-Engels-Str. 18, 99086 Erfurt
vertreten durch

Herrn Dr. Reinhard Giersch (Regionalleiter)


(nachstehend InBIT gGmbH Erfurt genannt)

und der 

Staatlichen Kooperativen Gesamtschule „Am Schwemmbach“
Am Schwemmbach 10, 99099 Erfurt
vertreten durch

Herrn OStD Jochen Lutze (Schulleiter)


(nachstehend KGS genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Zusammenarbeit bei der Durchführung praxisnaher Berufs- und Studienorientierung für Schüler der 8. und 9. Klassen des Gymnasiums entsprechend der Berufsvorbereitungsrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Arbeit (TMWTA) vom 01.01.2009. Das Vorhaben gehört zur Prioritätsachse B „Verbesserung des Humankapitals“ des Operationellen Programms ESF -Thüringen für die Förderperiode 2007 bis 2013. Es dient der Verbesserung der Ausbildungs- und Studierfähigkeit.
§ 2 

Teilnehmer, Durchführungszeiträume und Projektort
1. An dem Projekt nehmen ca. 101 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 des Gymnasiums im Schuljahr 2010/2011 teil.

2. Für die Klassenstufe 8 mit ca. 66 Schülern ist als Durchführungszeitraum der 14.03. – 18.03.2011 mit 30 Std. geplant.


3. Für die Klassenstufe 9 mit ca. 35 Schülern sind als Durchführungszeiträume der 13.09. – 17.09.2010 sowie der 20.06. – 24.06.2011 mit insgesamt 60 Std. geplant.


4. Die Maßnahmen finden während der Schulzeit statt. Die endgültige Terminierung erfolgt nach Bewilligung durch die GFAW in Absprache.

5. Durchführungsort ist das InBIT- Bildungszentrum, Friedrich-Engels-Str. 18 in 99086 Erfurt.

§ 3

Leistungen der Vertragspartner/Durchführung

1. Verpflichtungen des Projektträgers (InBIT gGmbH)
· Der Projektträger verpflichtet sich zur Durchführung des Projektes praxisnaher Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 des Gymnasiums auf der Grundlage der im Gesamtprojekt erarbeiteten Richtlinien und der gemeinsam mit der KGS erstellten Konzeption.
· Der Projektträger ist für die Antragstellung sowie für die Verwendungsnachweise verantwortlich.

· Der Projektträger sichert die Bereitstellung aller dafür notwendigen personellen, materiellen und räumlichen Bedingungen zu.

· Die Schülerinnen und Schüler erhalten entsprechende Teilnahmezertifikate des Trägers.
2. Verpflichtungen der KGS „Am Schwemmbach“

Die Schule verpflichtet sich,
· die Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch einen entsprechenden Fachlehrer der Schule je teilnehmender Klasse zu gewährleisten sowie
· zu sofortiger Unterstützung und Klärung bei auftretenden Konflikten und Problemen und

· zur Organisation der An- und Abfahrt der Schülerinnen und Schüler.

3. Allgemeine Vereinbarungen
· Beide Kooperationspartner verpflichten sich zu einer intensiven Zusammenarbeit und zu einem fortlaufenden und regelmäßigen Austausch aller zur Vertragserfüllung notwendiger Informationen. Das betrifft insbesondere die Vorbereitung und Auswertung des Projektes sowie die Information der Schüler und Eltern.
· Beide Kooperationspartner sichern ihre Unterstützung und die enge Zusammenarbeit mit allen externen Partnern (GFAW, Thüringer Kultusministerium, TMWTA zu.
§ 4

Haftung

Die Schüler sind während der Maßnahme über den Schulträger versichert.
§ 5

Laufzeit und Finanzierung
Diese Kooperation beginnt mit ihrer Unterzeichnung und der Bewilligung durch die  GFAW und endet am 10.07.2011 (Schuljahr 2010/2011).

Die InBIT gGmbH erhält für die Durchführung des Projektes Zuschüsse aus Thüringer Landesmitteln bzw. des Europäischen Sozialfonds nach Bewilligung durch die GFAW.
§ 6

Allgemeine Bestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

2. Falls Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht wirksam oder nicht durchführbar sind oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. An die Stelle der undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll diejenige wirksame oder durchführbare Regelung treten, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise am ehesten entspricht. Im Falle einer Regelungslücke soll diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung gelten, welche die Vertragspartner nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart hätten sofern sie diesen Regelungspunkt bedacht hätten.


3. Jeder Vertragspartner erhält ein rechtsverbindlich unterschriebenes Exemplar.
Erfurt, den 27.05.2010
_________________








InBIT gGmbH Erfurt



KGS
Regionalleiter Dr. R. Giersch
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